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Dieser Bericht wurde ausschliesslich zum Zweck der Verhütung von Unfällen beim Betrieb 
von Eisenbahnen, Seilbahnen und Schiffen erstellt. Die rechtliche Würdigung der Umstände 
und Ursachen von Unfällen ist nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung gemäss 
Art. 25 der Verordnung über die ‘Meldung und Untersuchung von Unfällen und schweren 
Vorfällen beim Betrieb öffentlicher Verkehrsmittel’ (VUU, SR 742.161). 
 
0. ALLGEMEINES 
 

0.1 Kurzdarstellung 
 

 Am Mittwoch, 16. August 2006 um ca. 05.28 Uhr kam es in Rheinfelden, im Bereich 
der Weichen 42, 32 und 41 zu einer Kollision zwischen dem einfahrenden Zug 469 
und zwei Böschungsmähern. Eine Person wurde leicht verletzt. 

 
0.2 Untersuchung 
  

 Die Unfalluntersuchungsstelle UUS wurde um 05.38 Uhr durch die Meldestelle REGA 
über das Ereignis informiert. Der Untersuchungsleiter Jean Gross rückte unverzüglich 
an den Unfallort aus. 
Der Untersuchungsbericht der UUS fasst die Ergebnisse der durchgeführten Untersu-
chungen zusammen. 

 
1. FESTGESTELLTE TATSACHEN 
  

1.1 Vorgeschichte 
  

 In der Nacht vom 15. auf den 16. August 2006 befanden sich mehrere Arbeitsstellen 
zwischen Pratteln und Stein S. Schienen wurden ausgewechselt und verschweisst, 
sowie weitere Unterhaltsarbeiten durchgeführt. Im Weiteren standen zwei Teams mit 
je zwei Böschungsmähern im Einsatz. Alle Arbeitsstellen, ausgenommen diejenige in 
Rheinfelden (Bahnhof Gleis 3), wurden von einem SBB-Mitarbeiter koordiniert. Die 
einzelnen Sperrungen wurden mit dem roten Zirkular 10905 (gültig vom 13. – 18.08. 
2006) angezeigt. 
 

Die Baustelle im Bahnhof Rheinfelden Gleise 3-33-13-73-93 war mit dem roten Zirku-
lar 10328 (gültig vom 20.07. – 19.08.2006) angezeigt. Unter Punkt 4 in diesem Z war 
vermerkt, dass die Sperrungen für die Nächte 14./15. – 17./18. August im Z 10905 
(Clustering Bözberg) integriert waren. 

 
1.2 Verlauf des Ereignisses 
  

 In Möhlin wurden um ca. 22.00 Uhr zwei Böschungsmäher eingegleist. Anschliessend 
wurde das Gleis 8 in Möhlin und das rheinseitige Bahnbord Möhlin – Dossenboden 
gemäht. 
 

Um ca. 22.30 Uhr informierte der Sicherheitschef (Sc) der Arbeitsstelle Gleis 3 des 
Bahnhofes Rheinfelden den Arbeitsstellenkoordinator in Basel, dass er sich für seinen 
Arbeitsbereich aus dem Sperrungsprozess ‚Koordination’ löse und direkt mit dem 
Fahrdienstleiter (Fdl) Basel für die Durchführung der einzelnen Betriebsprozessschrit-
te kommunizieren werde. Um ca. 23.07 Uhr verlangt der Sc beim Fdl die Sperrung der 
Gleise 93 – 73 – 3 – 13. 
 

Zwischen ca. 01.30 Uhr und 04.00 Uhr wurde vom Gleis 272 (Rheinfelden – Möhlin) 
aus das rheinseitige Bahnbord von den beiden Böschungsmähern gemäht.  
 

Um ca. 04.00 Uhr stellte der Fdl Basel bei seinem Dienstantritt fest, dass u.a. das 
Gleis 93 eine Belegung am Stellwerk anzeigte. 
 

Ca. um 04.00 Uhr verlangte der Rangierleiter (Rgl) der Böschungsmäher eine Ran-
gierfahrstrasse von Gleis 272 via Gleis 4 nach Gleis 273 beim Arbeitsstellenkoordina-
tor. Dieser erklärte sich damit einverstanden. Daraufhin verlangte der Rgl beim Fdl die 
entsprechende Rangierfahrstrasse. Der Fdl erteilte die Zustimmung zur Fahrt von 
Gleis 272 nur nach Gleis 4. Grund Einfahrt Zug 65703 von Pratteln in Gleis 5. Nach 
der Einfahrt von Zug 65703 in Gleis 5 wurde die Rangierfahrstrasse von Gleis 4 nach 



 

3/22
 

Gleis 93 am Stellwerk eingestellt. Bei der Fahrt der Böschungsmäher von Gleis 272 
nach Gleis 4 stellte der Fdl fest, dass die Böschungsmäher beim Befahren von Wei-
chen teilweise keine Belegungsanzeige am Stellwerk verursachten. 
 

Von ca. 04.40 Uhr bis ca. 05.00 Uhr fanden von Gleis 273 aus Mäharbeiten statt. Um 
ca. 05.00 Uhr verlangte der Rgl eine Rangierfahrstrasse von Gleis 273 nach Gleis 66. 

 Der Fdl konnte die vom Rgl verlangte Rangierfahrstrasse nicht einstellen, da die Wei-
che 37 noch von Güterzug 65703 belegt wurde. Der Fdl und der Rgl vereinbarten, 
dass die beiden Böschungsmäher hinter den Güterzug in Gleis 75 fahren sollten. Der 
Fdl erteilte quittungspflichtig dem Rgl die Zustimmung zur Fahrt vom Einfahrsignal 
F273 nach dem Gleis 93 bis vor das Zwergsignal 93B. Der Sc der Baustelle Rheinfel-
den wurde über diese Fahrt nicht informiert. 
 

Um ca. 05.11 Uhr erhielt der Fdl vom Sc die Fahrbarmeldung der Gleise 93 – 73. Da-
bei erkundigte sich der Sc, ob am Stellwerk das Gleis 93 als belegt angezeigt würde. 
Der Fdl bejahte dies. Daraufhin erteilte der Sc dem Fdl den Auftrag, mittels der Not-
bedienung „Achzähler Grundstellung“ am Stellwerk die Belegungsanzeige von Gleis 
93 zu eliminieren. Trotz der Betätigung der Notbedienung blieb die Belegungsanzeige 
von Gleis 93 am Stellwerk bestehen. Der Sc verständigte den Stellwerkmonteur 
(technischer Assistent TA), dass der Fdl eine Störung am Achszähler im Gleisab-
schnitt 93 hatte. Darauf ging der TA in den Relaisraum und stellte die Belegung von 
Gleisabschnitt 93 ebenfalls fest. Er erkundigte sich telefonisch beim Fdl über die Stö-
rung. Nach Rücksprache mit dem Fdl nahm der TA am Achszähler einen technischen 
Eingriff (Reset) vor. Dieser Reset war die technische Voraussetzung dafür, dass der 
Fdl den Achszählerabschnitt in die Grundstellung verbringen konnte.  
 

Der Arbeitsstellenkoordinator meldete um ca. 05.20 Uhr das Gleis 273 dem Fdl fahr-
bar. 
 

Die Stellwerkautomatik stellte die Zugfahrstrasse von Gleis 273 über Gleis 93 nach 
Gleis 4 für Zug 469 am Stellwerk ein. Das Einfahrsignal F273 und das Zwergsignal 
93B signalisierten Zustimmung zur Fahrt. Durch die signalisierte Fahrerlaubnis am 
Zwergsignal 93B fuhren die beiden Böschungsmäher, in einem Abstand zwischen 5 
und 10 Metern, los. Im Bereich der Weiche 42 stellte der Rgl fest, dass das Zwergsig-
nal 74B ebenfalls Zustimmung zur Fahrt signalisierte. Da er nicht in das Gleis 4 mit 
den Böschungsmähern fahren wollte, wollte er mit dem Fdl telefonisch Kontakt auf-
nehmen. In diesem Moment nahm er ein Achtungssignal wahr. Trotz eingeleiteter 
Schnellbremsung durch den Lokführer von Zug 469 kam es zu einer Auffahrkollision 
zwischen Zug 469 und den Böschungsmähern. Der hintere Böschungsmäher (Traktor 
2) wurde unter den Puffern der Lokomotive eingeklemmt und der andere nach vorne 
geschoben. Bei der Auffahrkollision wurde der Fahrer des hinteren (Traktor 2) Trak-
tors verletzt. Es entstand grosser Sachschaden. 
 

Der Ereignisort liegt zwischen den Bahnkilometern 72.4 und 72.5. 
 

        Bild 1 

 
Kollisionsstelle 
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1.3 Personenschäden  
     

  Bahnpersonal Reisende Drittpersonen 
     

 Leicht verletzt: -- -- 1 
 
1.4 Sachschäden am Rollmaterial und an der Infrastruktur des Bahnunter-

nehmens 
  

  Infrastrukturanlagen SBB AG (Gleis, Elektroanlagen) ca. Fr. 50'000.— 
 Personenverkehr SBB AG, Lok von Zug 469 ca. Fr. 70'000.— 

 
1.5 Sachschäden Dritter 
  

 Böschungsmäher ca. Fr. 200'000.— 
 
1.6 Beteiligte Personen 
  

 • Fahrdienstleiter Frühschicht im OBZ Basel 
• Arbeitsstellenkoordinator 
• Sicherheitschef Arbeitsstelle Rheinfelden Gleise 93 – 3 – 13 
• Technischer Assistent (Mitarbeiter von BM im Relaisraum Rheinfelden) 
• Lokpersonal Zug 469 
• Rangierleiter der Böschungsmäher 

  

 Dritte 
  

 • Fahrer Traktor 1 
• Fahrer Traktor 2 

  

 
1.7 Schienenfahrzeuge 
  

 Eigentümer: SBB AG, Personenverkehr 
  

 Zugskomposition: Reisezug, bestehend aus zwölf Reisezugwagen 
   

 Triebfahrzeug: Re 460 107-6 
 

 Zuggewicht: 605 Tonnen 
   

 Zugreihe / 
Bremsverhältnis: 

 
R 135% 

   

 Ausgeschaltete 
Bremsapparate: 

 
keine 

 
1.8 Strassenfahrzeuge 
  

 
 

Folgende Strassenfahrzeuge (Zweiwegfahrzeuge) waren am Ereignis beteiligt: 
Traktor 1: Typ CASE 1690/3B 
 

Traktor 2: Typ MB TRAC 800 
 

Halter beider Fahrzeuge: 
 

Montavon Francis et Fils SA 
Transpors débardeur 
Ch du Tabeillon 8 
2855 Glovelier 

 
1.9 Wetter, Schienenzustand 
  

 Nacht Regen; Schienen nass 
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1.10 Bahnsicherungssysteme 
  

 Die Strecken Kaiseraugst – Rheinfelden und Rheinfelden – Möhlin sind mit einem 
automatischen Streckenblock ausgerüstet. 

  

 Der Bahnhof Rheinfelden ist mit einer Sicherungsanlage des Typs Simis C (mit gesi-
cherten Rangierfahrstrassen – elektronisches Stellwerk) ausgerüstet. Die Hauptgleise 
und die zentralisierten Weichen sind mit der Gleisfreimeldeeinrichtung „offener Achs-
zähler“ (Achszähler Siemens AZS-350) ausgerüstet. 

  

 Die Lok des Typs 460 ist mit der elektronischen Sicherheitssteuerung Teloc 2000, der 
automatischen Zugsicherung mit Magnetfeldsonde sowie mit der Zugbeeinflussung 
ZUB 121 (SBB/BLS) ausgerüstet. 

  

 Im Zuge der Bauarbeiten waren die Gleisfreimeldeeinrichtungen teilweise gestört. 
 

Die übrigen Bahnsicherungssysteme haben normal funktioniert und sind deshalb für 
den Verlauf des Ereignisses nicht relevant. 

 
1.11 Zug- und Rangierfunk 
  

 Das Triebfahrzeug ist mit dem Zugfunk 90 (ZFK 90) ausgerüstet. Die Funkgespräche 
werden nicht aufgezeichnet. Die Funkgespräche sind für den Unfallablauf nicht rele-
vant. 

 
1.12 Bahnanlagen 
  

 Der Bahnhof Rheinfelden liegt an der mehrspurigen Strecke Stein-Säckingen –  
Pratteln. Er besitzt zwischen den Gleisen 3 und 4 ein Zwischenperron mit Unterfüh-
rung. 

 
1.13 Fahrdatenschreiber 
  

 Die Lok 460 107-6 ist mit einer elektronischen Geschwindigkeitsmessanlage ‚Hasler 
Teloc 2200’ ausgerüstet. Die Fahrdaten werden elektronisch aufgezeichnet. Sie wur-
den durch die Verkehrsunternehmung SBB P ausgelesen und ausgewertet. 

  

 Die Auswertung der Fahrdaten ergab, dass der Lf unmittelbar vor dem Ereignis mit 
einer Geschwindigkeit von 78.03 km/h gefahren ist und somit die vorgeschriebene 
max. Geschwindigkeit von 90 km/h für diesen Streckenabschnitt eingehalten hat. 

  

 Der Lokführer hat die Schnellbremsung unverzüglich eingeleitet, der Anhalteweg be-
trug 146,21 m.  

 
1.14 Befunde an den Bahnfahrzeugen 
  

 Die visuelle Kontrolle der am Ereignis beteiligten Schienenfahrzeuge durch den Un-
tersuchungsleiter ergab keine Beanstandungen. 

 
1.15 Befunde an Strassenfahrzeugen 
  

 Die für die Böschungsmäharbeiten eingesetzten Traktoren verfügten über die nötigen 
Einrichtungen, um auf den Gleisen verkehren zu können. 

 
1.16 Medizinische Feststellungen 
  

 In Bezug auf medizinische Beschwerden der am Unfall beteiligten Personen ist nichts 
bekannt. 
 

Bei den involvierten Personen (Lokführer, Begleiter der beiden Böschungsmäher, dem 
Arbeitsstellenkoordinator und beim verletzten Führer eines Böschungsmähers) wur-
den durch die Polizei in der Zeit zwischen 08:32 und 09:25 Uhr Atemlufttests durchge-
führt. Alle Tests ergaben den Befund von 0,0 ‰. 

 
1.17 Feuer 
  

 Beim Ereignis trat kein Feuer auf. 
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1.18 Informationen über Organisation und Verfahren 
  

 Bei Zug 469 handelt es sich um einen regelmässig verkehrenden, im amtlichen Kurs-
buch aufgeführten, Reisezug von Basel (ab 05.14 Uhr) via Stein-S. nach Zürich (an 
06.24 Uhr) mit Weiterfahrt nach Chur. Der Zug führt direkte Kurswagen Paris – Chur. 
 

Die verschiedenen Baustellen auf der Strecke Pratteln – Stein-Säckingen waren mit 
dem Zirkular Z10905 von SBB I-BF ZUE PL angeordnet. Für diese Nacht war in  
Z 10328 keine Sperrung vorgesehen (Querhinweis unter Punkt 4 auf Z 10905). 

 
1.19 Verschiedenes 
  

 Das Ereignis wird seitens der Strafverfolgungsbehörden durch die Kantonspolizei 
Aargau untersucht. 

 
2. BEURTEILUNG 
  

2.1 Technisches 
  

 - Die visuelle Kontrolle der am Ereignis beteiligten Schienenfahrzeuge durch den  
  Untersuchungsleiter ergab keine Beanstandungen. 
 

- Die visuelle Kontrolle der am Ereignis beteiligten Böschungsmäher durch den  
  Untersuchungsleiter ergab keine Beanstandungen. 

 
2.2 Betriebliches 
  

 - Die einzelnen Gleissperrungen waren korrekt angeordnet. 
 

- Die Sperrung der Gleise 93-73-3-13 in Rheinfelden ist im Z 10905 aufgeführt, wurde 
  aber nicht durch den Koordinator sondern durch den Sicherheitschef dieser Arbeits- 
  stelle direkt mit dem Fahrdienstleiter bearbeitet. Ein Querhinweis auf Z 10328 war in 
  Z 10905 nicht vorhanden. 
 

- Das Sicherheitsdispositiv (Form 4248 SBB) für die Mäharbeiten wurde erstellt. 
- Für das Rückstellen des gestörten „offenen Achszählers“ (Achszähler Siemens AZS-
  350) in Gleis 93 verwendete der Fahrdienstleiter keine Checkliste CL-F 53. 
 

- Die Kommunikationsabläufe über einen Arbeitsstellenkoordinator führten zum Teil  
  zu einer Mehrbelastung der einzelnen Prozessteilnehmer. 
 

- Die Fahrt der Böschungsmäher von Gleis 273 nach Gleis 93 wurden dem Sicher- 
  heitschef der Arbeitsstelle ‚Rheinfelden Gleise 3-73-93’ nicht gemeldet. 
 

 -Wenn ein Hauptsignal nicht auf Fahrt geht, hat der Fahrdienstleiter die Ursache ab- 
  zuklären. Insbesondere hat er abzuklären, welche Fahrt den gestörten Abschnitt  
  zuletzt befahren und ob diese Fahrt den gestörten Abschnitt verlassen hat. Diese  
  Abklärungen wurden nicht mit der nötigen Sorgfalt durchgeführt. (FDV 300.9,  
  Anlage 5). 
 

- Da der Sicherheitschef Rheinfelden über die sich in Gleis 93 befindlichen  
  Böschungsmäher nicht orientiert war, hat er dieses Gleis nach Beendigung seiner  
  Arbeiten fahrbar gemeldet. 

 
3. SCHLUSSFOLGERUNGEN 
  

3.1 Befunde 
  

 - Die visuelle Kontrolle der am Ereignis beteiligten Schienenfahrzeuge ergab keine 
  Beanstandungen. 
 

- Die visuelle Kontrolle der am Ereignis beteiligten Böschungsmäher ergab keine 
  Beanstandungen. 
 

- Die Strecke Pratteln – Stein-Säckingen wurde mit Zirkular Z 10905 korrekt gesperrt. 
 

- Der Fahrdienstleiter hat für das Rückstellen der Gleisfreimeldeeinrichtung von  
  Gleis 93 die Checkliste CL-F 53 nicht verwendet und die Vorschriften gemäss  
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  FDV 300.9 nicht genügend beachtet. 
 

- Der Fahrdienstleiter wie auch der Sicherheitschef waren der festen Ueberzeugung,  
  dass Gleis 93 frei war. Der Fahrdienstleiter hat die beiden Böschungsmäher ver- 
  gessen, der Sicherheitschef hatte keine Kenntnis von den beiden Fahrzeugen in  
  Gleis 93. 

 
3.2 Ursache 
  

 Die Gleisfreimeldeeinrichtung „offene Achszähler“ (Achszähler Siemens AZS-350) für 
die Sicherung von Gleis 93 wurde trotz besetztem Gleis mit Fahrzeugen (Bö-
schungsmähern) vom Technischen Assistenten im Auftrage des Fahrdienstleiters im 
Relaisraum Rheinfelden in Grundstellung verbracht (Verstoss gegen FDV 300.9 Ziffer 
5.2). Dadurch wurde dieser Gleisabschnitt für die Zugsfahrstrasse von Zug 469 von 
Gleis 273 nach Rheinfelden Gleis 4 ‚frei’. Der Fahrdienstleiter hat die Abklärungen 
gemäss R 300.9, 2.1 nicht durchgeführt. 

 
4. SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN 
  

 Gemäss FDV 300.9 Ziffer 2.2.1 ist in jedem Fall der ersten Fahrt, welche den gestör-
ten Abschnitt befährt, Fahrt auf Sicht vorzuschreiben. Durch das Rückstellen des 
Achszählers eines Abschnittes gilt dieser als nicht mehr gestört. Dadurch entsteht ein 
ungleiches Vorgehen bei gestörten Gleisfreimeldeeinrichtungen zwischen isolierten 
Abschnitten und Abschnitten mit Achszählern. 
 

Bis zur flächendeckenden Einführung der technischen Lösung „vorbereitete Grund-
stellung“ bei den Achszählern empfehlen wir daher, der ersten Fahrt, welche einen 
Abschnitt befährt der vorgängig mit einer Notbedienung in Grundstellung verbracht 
wurde, Fahrt auf Sicht vorzuschreiben. 

 
 
Die Untersuchung wurde von Jean Gross geführt. 
 
Schlieren, 05. Februar 2007  
 
Unfalluntersuchungsstelle Bahnen und Schiffe 
 
 
 
Jean Gross 
 
Fotos: Nr. 1    (UUS/grj) 
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Anlage 1 
 

Gleisplan 
___________________________________________________________________ 
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Anlage 2 

 

Fahrdaten 469 
___________________________________________________________________ 
 
Fahrdatenauswertung der Lok 460 107-6 
 
Tabellarische Ausgabe der Fahrt 
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Grafische Ausgabe der Fahrt – Ausschnitt Basel - Rheinfelden 
 

 
 



 

11/22
 

 
Anlage 3 

 

Sperrungszirkular 
________________________________________________________________________________ 
 
Seite 1 
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Seite 2 
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Seite 3 
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Anlage 4 

 

Sicherheitsdispositiv Böschungsmäher 
_________________________________________________________________________________ 
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Anlage 5 

 

Auszug aus den FDV – R 300.9 Störungen 
_________________________________________________________________________________ 
 

2 Hauptsignal geht nicht auf Fahrt 
2.1 Abklärungen und Sicherungsmassnahmen 
2.1.1 Erste Abklärungen 
  

 Geht ein Hauptsignal nicht auf Fahrt, hat der Fahrdienstleiter da-
von auszugehen, dass betriebliche Gründe die Fahrtstellung ver-
hindern oder  eine Bedienung unterlassen wurde. Erst wenn fest-
steht, dass dies nicht zutrifft, kann von einer Störung ausgegangen 
werden. 

  
2.1.2 Lokalisieren der Störung 
  

 Haben die ersten Abklärungen ergeben, dass ein gestörtes 
Element vorliegt, ist der dadurch gestörte Abschnitt zu 
bestimmen. 

  
2.1.3 Sichern des gestörten Abschnittes 
  

 Der gestörte Abschnitt ist ohne Rücksicht auf allfällige Verspätun-
gen je nach Fall vor dem Eingriff in die Sicherungsanlage zu si-
chern. 
Die Auswirkungen auf die Sicherungsanlage und den Betrieb sind 
abzuschätzen. Besteht die Möglichkeit, ist die Störung zu umfah-
ren. 

  
2.1.4 Störungsbehebung durch den Fahrdienstleiter 
  

 Kann der Fahrdienstleiter die Störung beheben, ohne dass der 
gestörte Abschnitt befahren werden muss, hat er das gestörte 
Element in die Grundstellung zu verbringen. 

  
2.1.5 Abklären der letzten Fahrt 
  

 Der Fahrdienstleiter hat abzuklären, welche Fahrt den gestörten 
Abschnitt zuletzt befahren hat. 
Die letzte Fahrt ist eindeutig zu bestimmen und zu protokol-
lieren. 

  
2.1.6 Sicherstellen, dass die letzte Fahrt den gestörten Abschnitt 

verlassen hat 
  

 Der Fahrdienstleiter hat zu prüfen, ob die letzte Fahrt den gestör-
ten Abschnitt verlassen hat. Dies kann wie folgt festgestellt wer-
den: 

– durch Kontaktaufnahme zum Lokführer, welcher dem Fahrdienst-
leiter bestätigt, dass seine Fahrt den betreffenden Abschnitt ver-
lassen hat oder 

– auf Grund der Rückmeldungen der Block- und Stellwerkvorgänge 
der nachfolgenden Abschnitte ist ersichtlich, dass die letzte Fahrt 
den gestörten Abschnitt verlassen hat. 

Es ist auch möglich dies mit dem Feststellen der Vollständigkeit 
der letzten Fahrt bzw. durch die örtliche Kontrolle des gestörten 
Abschnittes festzustellen. 
Zudem ist zu prüfen, dass keine Zustimmung zu einer Fahrt nach 
dem gestörten Abschnitt vorliegt. 
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2.2 Geschwindigkeit über den gestörten Abschnitt  
2.2.1 Grundsatz 
  

 Die erste Fahrt hat den gestörten Abschnitt mit Fahrt auf Sicht zu 
befahren. 
Ab der zweiten Fahrt kann der gestörte Abschnitt mit der vor-
geschrie-benen Höchstgeschwindigkeit befahren werden, sofern
die entsprechen-den Bedingungen erfüllt sind. Können diese nicht 
erfüllt werden, hat die Fahrt mit Fahrt auf Sicht zu erfolgen. 
Muss eine Fahrt auf Grund einer Störung mit Fahrt auf Sicht ver-
kehren, hat der Lokführer die Bahnüberganganlagen im betroffe-
nen Abschnitt als gestört zu betrachten. 

  
 
 

5 Ergänzende Bestimmungen bei Störungen an der Gleisfrei-
meldeeinrichtung 

5.1 Zweck der Gleisfreimeldeeinrichtung 
  

 Der Belegungszustand von Gleisen und Weichen wird durch Gleis-
freimeldeeinrichtungen an das Stellwerk gemeldet. 

  

5.2 Gleisfreimeldeeinrichtung eines Gleises in Grundstellung 
verbringen 

  

 Kann durch eine örtliche Kontrolle oder die Vollständigkeit der 
letzten Fahrt festgestellt werden, dass der gestörte Abschnitt frei 
ist, darf die Gleisfreimeldeeinrichtung in die Grundstellung ver-
bracht werden. 
Sofern die letzte Fahrt den gestörten Abschnitt verlassen hat, aber 
die Vollständigkeit nicht abgeklärt werden kann, darf nach dem
Vorschreiben von Fahrt auf Sicht die Gleisfreimeldeeinrichtung in 
die Grundstellung verbracht werden. 

  

5.3 Gleisfreimeldeeinrichtung einer Weiche in Grundstellung 
verbringen 

  

 Ergibt die örtliche Kontrolle, dass die Weiche auf allen Zweigen bis
zu den Enden der Gleisfreimeldeeinrichtung frei ist, darf die Gleis-
freimeldeeinrichtung der Weiche mit der Notbedienung in die
Grundstellung verbracht werden. 

  

5.4 Weiche trotz angezeigter Belegung umstellen 
  

 Ergibt die örtliche Kontrolle, dass die Weiche auf allen Zweigen bis
zu den Enden der Gleisfreimeldeeinrichtung frei ist, darf sie mit der 
Notbedienung umgestellt werden. 

  

5.5 Gleisfreimeldeeinrichtung zeigt trotz Belegung frei an 
  

 Wird festgestellt, dass ein Gleis oder eine Weiche trotz Belegung
als frei angezeigt wird, muss der Fahrdienstleiter das Gleis bzw.
die Weiche sichern. 
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Anlage 6 

 

Kommunikationsmatrix 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Bahnhof Rheinfelden

Gleise 93–73–3–23-13 / Arbeitsstelle Rf Gleis 3

Zug 469 Traktor 1 Traktor 2

Arbeitsstellen zwischen
Pratteln und Rheinfelden

Arbeitstellen zwischen
Rheinfelden und Stein S

Koordinator der Arbeitsstellen
zwischen Pratteln und Stein S
. verantwortlich für 10 Arbeits-

stellen zwischen Pratteln und
Stein S.

Fahrdienstleiter FstZ Basel 2

Rgl Böschungsmäher

Sperren / Fahrbar
Arbeitsstellen Koordinator

Kommunikationsweg für das „Sperren“ und „Fahrbar melden“ von Gleisen/Weichen ohne Arbeitsstellenkoordinator

Kommunikationsweg für das Anfordern von Rangierfahrstrassen, wobei vorgängig die einzelnen auszuführenden
Fahrten mit dem Arbeitsstellenkoordinator abzusprechen sind

Kommunikationsweg für das Anfordern von Rangierfahrstrassen ohne Arbeitsstellenkoordinator

Kommunikationsweg mit den Traktorfahrern

K
om

m
un

ik
at

io
ns

m
at

rix

Rheinfelden, Zusammenstoss Zug 469 mit einem Böschungsmäher, 16.08.2006

 
 

 
 





 
 


Unfalluntersuchungsstelle Bahnen und Schiffe UUS 
Service d’enquête sur les accidents des transports publics SEA 
Servizio d’inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici SII 
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www.uus.admin.ch 
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Chronologischer Ablauf 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
UUS, noe, 3003 Bern 


 
 
 
Chronologischer Ablauf 
 
 
 


Kollision Zug 469 mit zwei Böschungsmähern  
am 16. August 2006  
in Rheinfelden 
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Zeit Ereignis Grafik 


22.00 Uhr Eingleisung der beiden Böschungsmähern in Möhlin und anschliessendes Mähen im Bereich von Gleis 8  
   


22.30 Uhr Arbeitsstelle Rheinfelden meldet dem Koordinator, dass er für seinen Bereich (Gleis 93 – 73 – 3 - 13) alleine verant-
wortlich sei 


 


   
23.07 Uhr Arbeitsstelle in Rheinfelden Gleis 3 verlangt die Sperrung der Gleise 73 – 93 und 3 -13 beim Fahrdienstleiter Basel 1. 


Dieser sperrt und sichert die verlangten Gleise und bestätigt dies der Arbeitsstelle in Rheinfelden 
 


   
23.07 Uhr Fahrdienstleiter Basel 1 sperrt Gleis 272 im Auftrage Fahrdienstleiter Brugg  


   
23.13 Uhr Koordinator verlangt die Sperrung der Gleise 280 – 273 beim Fahrdienstleiter Basel 1  


   
01.30 – 04.00 Uhr Böschungsmähen Richtung Rheinfelden auf Gleis 272  


   
04.00 Uhr Fahrdienstleiter Basel 2 stellt bei Dienstantritt fest, dass unter anderem das Gleis 93 am Stellwerk eine Belegung an-


zeigt 
 


   
04.00 Uhr Rangierleiter verlangt beim Koordinator das Umstellen der Böschungsmäher von Gleis 272 via Gleis 4 nach Gleis 273  


   
04.15 Uhr Koordinator versucht den Sicherheitschef Arbeitsstelle Gleis 3 zu erreichen  


   
04.21 Uhr Koordinator nimmt mit Sicherheitschef Arbeitsstelle Gleis 3 zwecks Verständigung für die Fahrt des Böschungsmähers 


von Gleis 272 via Gleis 4 nach Gleis 273 erfolgreich auf 
 


   
04.21 Uhr Rangierleiter verlangt beim Fahrdienstleiter Basel 2 eine Rangierfahrstrasse von Gleis 272 nach Gleis 273 via Gleis 4 


– 93. Gleichzeitig verständigt er den Fahrdienstleiter Basel 2, dass nach den Arbeiten in Gleis 66 ausgegleist wird 
 


   
 Fahrdienstleiter Basel 2 stellt Rangierfahrstrasse von Gleis 13 nach Gleis 4 ein. Grund: Einfahrt Zug 65703 Gleis 173 


– 5 
 


   
04.40 – 05.00 Uhr Böschungsmäharbeiten Gleis 273  
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Zeit Ereignis Grafik 


   
05.00 Uhr Rangierleiter gibt Befehl zum Einstellen der Mäharbeiten auf Gleis 273 und fährt mit den Böschungsmähern bis vor 


Einfahrsignal F273 
 


   
05.00 Uhr Rangierleiter nimmt mit dem Fahrdienstleiter Basel 2 Kontakt auf und verlangt bei ihm eine Rangierfahrstrasse von 


Gleis 273 nach Gleis 66 
 


   
05.00 Uhr Fahrdienstleiter Basel 2 orientiert den Rangierleiter, dass in Gleis 5-75 der Güterzug  65703 steht. Er könne vorerst bis 


in das Gleis 75 hinter den besagten Güterzug fahren 
 


   
05.00 Uhr Fahrdienstleiter Basel 2 erteilt dem Rangierleiter quittungspflichtig die Zustimmung zur Fahrt vom Einfahrsignal F273 


bis zum Zwergsignal 93B. Der Sc der Arbeitsstelle Rheinfelden wird nicht informiert. 
 


   
05.07 Uhr Koordinator meldet dem Fahrdienstleiter Brugg das Gleis 272 fahrbar. Fahrdienstleiter Brugg und Fahrdienstleiter Ba-


sel 2 heben daraufhin die am Stellwerk getroffenen Sicherungsmassnahmen für dieses Gleis auf 
 


   
05.11 Uhr Sicherheitschef Arbeitsstelle Gleis 3 meldet die Gleise 93 – 73 fahrbar. Fahrdienstleiter Basel 2 hebt daraufhin die am 


Stellwerk getroffenen Sicherungsmassnahmen für dieses Gleis auf 
 


   
05.11 Uhr Sicherheitschef Arbeitsstelle Gleis 3 erkundigt sich, ob am Stellwerk in Basel keine Belegung bei den gesperrten Glei-


sen angezeigt werden. Fahrdienstleiter Basel 2 antwortet, dass u.a. das Gleis 93 eine Belegung am Stellwerk anzeigt. 
Fahrdienstleiter Basel 2 versucht erfolglos die Belegung von Gleis 93 zu eliminieren. Sicherheitsschef Arbeitsstelle 
Gleis 3 verständigt den Stellwerkmonteur (Technischer Assistent) über die Störung. Dieser nimmt mit dem Fahrdienst-
leiter Basel 2 Kontakt auf und nimmt nach Rücksprache mit dem Fdl am Achszähler ein Reset vor. Dieser Reset war 
die techn. Voraussetzung dafür, dass der Fdl den Achszählerabschnitt in die Grundstellung verbringen konnte. Für 
diesen Noteingriff in die Stellwerkanlage wendet der Fdl Basel 2 die dafür  vorgesehene CL-F 53 nicht an. 


 


   
05.12 Uhr Nach Erhalt der Meldung vom Rangierleiter, dass er sich in Gleis 93 mit den Böschungsmähern befindet, meldet der 


Koordinator dem Fahrdienstleiter das Gleis 273 fahrbar. Dieser hebt daraufhin die am Stellwerk getroffenen Siche-
rungsmassnahmen für dieses Gleis auf 


 


   
??.?? Zugfahrstrasse für Zug 469 wird am Stellwerk von Gleis 273 nach Gleis 4 eingestellt  
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05.24 Böschungsmäher fahren los  


   
05.24 Zug 469 fährt auf Rheinfelden zu. Die Zugfahrstrasse von Gleis 273 nach Gleis 34 wird durch die Stellwerkautomatik 


eingestellt 
 


   
05.25 Auf der Höhe von Weiche 42 bemerkt der Rangierleiter das Fahrt signalisierende Zwergsignal 74B. Da er nicht in das 


Gleis 4 fahren will, nimmt er mit dem Fahrdienstleiter Basel 2 Kontakte auf. In diesem Moment hört er ein Hupsignal. 
Unmittelbar danach kommt es zur Kollision 


 


 
 
 
Blau =  Gleis 93 gesperrt im Auftrag der Arbeitsstelle Rheinfelden 
 
Rot =  Gleis 93 zeigt nach Aussagen des Fahrdienstleiters eine Belegung an 
 
Schwarz = Gleis 93 ist stellwerktechnisch frei 
 
Grün =  Gleis 93 ist durch die beiden Böschungsmäher belegt 
 
Violett = Zug 469 
 
 
 
 
 





